
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/4/8 2Ob250/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1953

Norm

EheG §55 b1

Rechtssatz

Wenn die aus der Gütergemeinschaft resultierende Wirtschaftsgemeinschaft selbst im häuslichen Bereich nicht restlos

aufgehoben ist (keine Tischgemeinschaft und Bettgemeinschaft, teilweise Verköstigung durch die Gattin, gemeinsame

Bewirtschaftung des Bauernhofes, Wohnen in verschiedenen Stockwerken) liegt keine "Heimtrennung" vor.
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